
 
Antrag  
der Fraktion der SPD 
betreffend Durchführung einer mündlichen Anhörung: Neuordnung des Verfahrens 
der Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen 
Kindern und Jugendlichen 
 
 
 
Mit Wirkung zum 1. November 2015 ist das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Ver-
sorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher in Kraft getreten. Dadurch soll 
u.a. eine andere Verteilung der betroffenen Kinder und Jugendlichen auf die einzelnen Gebiets-
körperschaften erreicht werden, das Verfahren der Inobhutnahme, Zuweisung und Versorgung 
wird komplett umgestellt. 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n :  
 
Der Landtag führt im zuständigen Ausschuss für Soziales und Integration unter Beteiligung des 
Kulturpolitischen Ausschusses eine mündliche Anhörung aller beteiligten Dienststellen, der öf-
fentlichen und freien Träger der Jugendhilfe, der betroffenen Verbände und Organisationen zur 
Neuordnung des Verfahrens der Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjähri-
gen ausländischen Kindern und Jugendlichen gemäß Achtem Buch Sozialgesetzbuch und zu 
notwendigen und geeigneten Maßnahmen einer besseren Integration dieser jungen Menschen 
durch. 
 
 
Begründung: 

Erfolgt mündlich 
 
 
Wiesbaden, 5. November 2015 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Schäfer-Gümbel 
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